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RS OGH 1988/2/25 7Ob723/87
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.02.1988

Norm

KO §38 Abs2

KO §39

Rechtssatz

Der Schuldner ist nicht "Begünstigter" der Abtretung einer Forderung, ihm kommt auch nicht die Stellung eines

Rechtsnachfolgers im Sinne des § 38 Abs 2 KO zu. Es ist daher auch nicht Anfechtungsgegner. Ist daher die abgetretene

Forderung noch nicht bezahlt, hat sich die Anfechtungsklage in Form einer Rechtsgestaltungsklage gegen den

Zessionar zu richten.
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